
Amtliche Bekanntmachungen

Woche 20 16. Mai 2019

Meldungen an den AMME
Im Bereich Wasserversorgung:   Tel. 0160 - 96 31 44 60

Im Bereich Kanalisation:   Tel. 0160 - 96 31 44 41

Gemeinde TV 
Aktuelle Themen der Gemeinde sind auf der Homepage – 
Rathaus Großwallstadt eingestellt. 

Personalausweise, Reisepässe 

Achtung! Personalausweise und Reisepässe können nur persönlich, 

mit aktuellem biometrischen Bild (nicht älter als 6 Monate) und Vorlage 

einer Geburtsurkunde/Heiratsurkunde beantragt werden. 

ANNAHMESCHLUSS

Amtsblatt KW 21: 

Montag, 20.05.2019, 14 Uhr.

Dauphin-Druck  ·  amtsblatt@dauphin-druck.de · Tel. 09371 66807-0

Verantwortlich für den Text: Gemeindeverwaltung Großwallstadt  - Tel: 2 20 70  -  Fax: 22 07 77 - Internet: www.grosswallstadt.de 

e-Mail: info@grosswallstadt.de - Rathausöffnungszeiten: Montag mit Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, Dienstag 13.30 Uhr - 18.30 Uhr

Verantw. für Anzeigen: Dauphin-Druck, Auweg 23 a, 63920 Großheubach, Tel. 09371/ 66807-0, Fax 66807-25, E-Mail: amtsblatt@dauphin-druck.de
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Wahlbekanntmachung zur Europawahl 26.05.2019
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Ankauf von Grundstücken im Außenbereich und  
in der Ortsmitte

Zum Schutz unserer Brunnen und die dazu gehörenden Wasserschutz-

gebiete ist es sinnvoll, dass die Grundstücke im Eigentum der Kommune 

stehen. Hier kann die Gemeinde Einfluss auf die Bewirtschaftung nehmen.

Es ist es daher wichtig und notwendig, dass der Gemeinde Großwallstadt 

geeignete Grundstücke hierfür zur Verfügung stehen.

Die Gemeinde ist immer bereit, den Verkäufern bei anfallenden Grund-

stücksgeschäften ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.

Ebenso nimmt die Gemeinde Verkaufsangebote für leerstehende An-

wesen oder Grundstücke im Ortsbereich entgegen. Hier gilt der Grund-

stückspreis abzüglich Abrisskosten.
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Mikrobiologische und  
ChemischeTrinkwasseruntersuchungen 
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Der Seniorenbeirat der Gemeinde Großwallstadt

bietet im Rahmen der Nachbarschaftshilfe („Großwallstadt schenkt 
Zeit“) ehrenamtlich und unentgeltlich seine Unterstützung in vielen  

Bereichen des täglichen Lebens an.

Rufen Sie einfach die Nachbarschaftshilfe unter der Tel.Nr. 0177/8439403 

an. Hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter bitte Ihren Namen, Ihre 

Telefonnummer und Ihr Anliegen; wir rufen Sie umgehend zurück und ver-

mitteln für Sie entsprechende Helfer/innen.

Alternativ können Sie auch die Gemeindeverwaltung unter der Telefon-

nummer 06022/22070 anrufen. Diese leitet Ihr Anliegen umgehend an die 

Nachbarschaftshilfe weiter, die sich dann bei Ihnen meldet. 

Themen im Offenen Treff in der Alten Schule  
Hauptstraße 5, für den Monat Mai 2019

Mittwoch, 22.05.2019, 15.00 Uhr:
„Schwindel, ein lästiges Problem“ (Ursachen und Auswirkungen)  

Dr. Martin Büchler

Mittwoch, 29.05.2019, 15.00 Uhr:
Wir sind eingeladen in den wunderschönen Garten von Frau Gerlinde 
Geis, Frankenstraße 16. (Fahrdienste können unter der Telefonnummer 

der Nachbarschaftshilfe: 0177/8439403 oder unter der Telefonnummer: 

5087382 vermittelt werden.)

Wichtige Mitteilung des Einwohnermeldeamtes;  
Information über Wohnungsgeberbestätigungen 

Am 01.11.2015 ist das neue Bundesmeldegesetz in Kraft getreten.  

Mit dem neuen Bundesmeldegesetz wurde auch die Wohnungsgeberbe-
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stätigung wieder eingeführt. Der Wohnungsgeber hat somit bei Meldevor-

gängen eine Mitwirkungspflicht nach § 19 Bundesmeldegesetz. Die neue 

Regelung soll Scheinmeldungen verhindern. 

Im Zusammenhang mit der Anmeldung des Wohnsitzes muss die melde-

pflichtige Person dann unter anderem die Wohnungsgeberbestätigung 

vorlegen.

Der Wohnungsgeber muss der meldepflichtigen Person die Wohnungs-
geberbestätigung aushändigen, damit dieser seiner gesetzlichen  

Verpflichtung nachkommen kann.

Das bedeutet, dass künftig bei jedem Einzug eine Bestätigung des Woh-

nungsgebers vorzulegen ist. 

Wohnungsgeber sind Vermieter oder von ihnen Beauftragte, wie z.B. 

Hausverwaltungen. Ebenso können Wohnungseigentümer, sowie auch 

Hauptmieter die ihre Wohnungen oder Zimmer untervermieten, Woh-

nungsgeber sein. 

Die Wohnungsgeberbescheinigung nach § 19 des Bundesmelde-
gesetzes erhalten Sie im Rathaus Zimmer 6 oder als Download  
www.gemeinde.grosswallstadt.de Formulare zum Download auf  
unserer Internetseite.
Folgende Angaben muss eine Wohnungsgeberbestätigung enthalten:

• Name, Anschrift und Unterschrift des Wohnungsgebers,

• Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- oder Auszugsdatum

• die Anschrift der Wohnung

die Namen der meldepflichtigen Personen.

Außerdem werden der Name und die Anschrift des Eigentümers, soweit 

dieser nicht selbst Vermieter ist, erfasst.

Die Vorlage des Mietvertrages erfüllt die Voraussetzungen nicht und 
reicht daher nicht aus. 

Gefunden – Verloren
Gefunden:
Herrenstock schwarz verstellbar

Verloren:
mehrere Schlüssel an einem grünen Band
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Standesamtliche Nachrichten

Sterbefall:
Günther Albert, verstorben am 02.05. in Erlenbach a.Main, 

zuletzt Kettelerstraße 10.

 

 BEREITSCHAFTSDIENSTE (Termine und Adressen ohne Gewähr!)

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST:
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist erreichbar unter der Rufnum-

mer 116 117. Unter dieser Rufnummer erreichen sie den Hausbesuchs-

dienst und bekommen Informationen, wenn sie nicht wissen, an wen und 

wohin sie sich wenden sollen.

Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstpraxis
an der Helios Klinik in Erlenbach a.Main

Samstag, Sonntag und Feiertag: 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag: 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten sowie bei Bettlägerigkeit 
wenden Sie sich bitte wie bisher an die 116 117.

RUFBEREITSCHAFT - TIERÄRZTE: 
Außerhalb der Sprechzeiten Ihres Haustierarztes wenden Sie sich bitte 

an die Rufbereitschaft der Tierärzte. Dienstzeiten: (Wenn keine abweichenden 

Zeiten angegeben sind) an Wochenenden von Freitag, 19.00 Uhr bis Montag  

7.00 Uhr, an Feiertagen von 19.00 Uhr am Vorabend.

18. – 19.05.2019

Herr Johannes H. Koch, Seeweg 5, 63906 Erlenbach, Tel.: 09372-9407871
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NOTFALLDIENST DER APOTHEKEN: Die Notdienstgebühr ist außer-

halb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten zu entrichten. An Sonn- und 

Feiertagen, montags - samstags bis 6.00 Uhr und ab 20.00 Uhr.

16.05. Franken-Apotheke,Wörth, Odenwaldstraße 8, Tel. 09372/944494

17.05. Alte Stadt-Apotheke, Obernburg, Römerstraße 35, Tel. 06022/8519

18.05. Bachgau-Apotheke, Großostheim, Breite Straße 47, Tel. 06026/6616

19.05. Markt-Apotheke, Kleinwallstadt, Fährstraße 2, Tel. 06022/21225

20.05. Elsava-Apotheke, Elsenfeld, Marienstraße 30, Tel. 06022/9100

21.05. Sonnen-Apotheke, Elsenfeld, Marienstraße 6, Tel. 06022/8960

22.05. Markt-Apotheke, Mönchberg, Hauptstraße 71, Tel. 09374/99927

 Sebastian-Apotheke, Großosth.-Wenigumst., Balduinistr. 4, Tel. 06026/4883

- Es folgt der nicht amtliche Teil -

 

        

  

                                   


